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Zum Betriebsschutz gehört auch der
Sanitatsdienst. Verletzte, die von den
Betriebswehren geborgen wurden, erhalten
die erste Pflege. Schwerverletzte werden
so rasch als möglich in Spitaler oder in
die Sanitatshilfstellen gefuhrt, in denen
geschultes Personal zur Verfugung steht.

(Die Klischees dieser Seiten wurden uns
freundlicherweise von der Firma Georg
Fischer, Schaffhausen, zur Verfugung
gestellt.)

Nächstenhilfe im Zivilschutz

Aufruf an das Schweizervolk

Im Zeitalter der Atom- und Fernwaffen ist der Zivil-
schutz zu einem wichtigen Teil unserer Landesverteidigung

geworden, der wie die militärische Bereitschaft

vom ganzen Volke getragen werden muss.
Zivilschutz ist Selbstschutz. Er beginnt im eigenen Heime
und bei uns selbst. Es gibt einen wirkungsvollen
Schutz auch gegen die modernen Waffen und ihre
Auswirkungen, wenn wir uns schützen wollen und uns
selbst nicht aufgeben. Dieser Schutz kann aber nicht
improvisiert werden. Er verlangt bereits im Frieden eine
positive Einstellung und Vorbereitungen. Der Selbstschutz

stützt sich weitgehend auf die Einsicht und auf
die freiwillige Mitarbeit der Bevölkerung. Wer sich und
seine Lieben schützen will, muss aus eigenem Impuls
dafür bereit sein. Das gilt vor allem für die Frauen, die

wichtigsten Trägerinnen eines kriegsgenügenden
Zivilschutzes. Kenntnisse und Fähigkeiten der ersten Hilfe
im Zivilschutz sind auch im täglichen Leben eine wert¬

volle Bereicherung, um in Unglücks- und Katastrophenfällen

hilfreich eingreifen zu können. In Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Roten Kreuz und dem
Schweizerischen Samariterbund organisieren die Sektionen des
Schweizerischen Bundes für Zivilschutz in allen Landesteilen

Kurse für Selbst- und Kameradenhilfe. Diese
Kurse sollen der Bevölkerung Gelegenheit bieten, sich
in einem konzentrierten Lehrgang von sechs Stunden,
verteilt auf drei Abende, die notwendigen Kenntnisse
in der ersten Hilfe anzueignen. Sie wurden durch die
örtlichen Sektionen des Schweizerischen Samariterbundes

in besonderen Lehrgängen für die Lehrkräfte
gründlich vorbereitet.

Der Schweizerische Bund für Zivilschutz richtet
daher einen Aufruf an das Schweizervolk, sich zahlreich
an diesen durch die kantonalen Sektionen zur
Durchführung gelangenden Kursen zu beteiligen. Der Aufruf

richtet sich vor allem an die Frauen, die sich in den
letzten Monaten mehrmals zur freiwilligen Mitarbeit
im Zivilschutz bereit erklärten.

Schweizerischer Bund für Zivilschutz

Bern, im November 1957

319


	Nächstenhilfe im Zivilschutz

